
Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation
§  136.  (1)  Unternehmensberater  einschließlich  der  Unternehmensorganisatoren  (§  94  Z  74)  sind  auch  zur  Ausübung  der  auf  den

Personenkreis  der  Führungskräfte  eingeschränkten  Arbeitsvermittlung  berechtigt,  wenn  sie  den  für  diese  Tätigkeit  erforderlichen
Befähigungsnachweis erbringen.

(2) Die Vermittlung von Führungskräften im Sinne des Abs. 1 ist die Vermittlungstätigkeit in Bezug auf offene Stellen, die nach dem Inhalt der
Tätigkeit mit leitenden Angestellten, denen maßgebender Einfluss auf die Führung des Betriebes zusteht, welche nicht als Arbeitnehmer gelten und
hinsichtlich derer das angebotene Entgelt zumindest die Höhe der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach § 45 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes erreicht, besetzt werden.

(3)  Unternehmensberater  einschließlich  der  Unternehmensorganisatoren sind im Rahmen ihrer  Gewerbeberechtigung  insbesondere auch
berechtigt zur

1.Beratung in Angelegenheiten der Unternehmensgründung, Unternehmensschließung und der Betriebsübergabe;
2.Sanierungs- und Insolvenzberatung;
3. berufsmäßigen Vertretung des Auftraggebers gegenüber  Dritten, wie insbesondere Kunden und Lieferanten, sowie vor Behörden und

Körperschaften öffentlichen Rechts.

Gewerbliche Vermögensberatung
§ 136a. (1) Der Gewerbliche Vermögensberater (§ 94 Z 75) ist berechtigt zur
1.Beratung  bei  Aufbau,  Sicherung  und  Erhaltung  von  Vermögen  und  Finanzierung  mit  Ausnahme der  Anlageberatung  in  Bezug  auf

Finanzinstrumente (§ 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2018),
2.Vermittlung von

a)Veranlagungen und Investitionen, ausgenommen Finanzinstrumente (§ 3 Abs. 2 Z 3 WAG 2018),
b) Personalkrediten und Hypothekarkrediten und Finanzierungen (Vorstellen, Anbieten und andere Vorarbeiten zu Kreditverträgen sowie

deren Abschließen für den Kreditgeber) und
c) Lebens- und Unfallversicherungen.

(Anm.: Abs. 1a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 155/2015)
(2) Bezüglich der Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen unterliegt der Gewerbliche Vermögensberater den Bestimmungen der

§§ 137 bis 138 und den sonstigen Bestimmungen betreffend Versicherungsvermittlung.
(3) Gewerbliche Vermögensberater  sind zu den Tätigkeiten  des §  1  Z 45 WAG 2018 als  Wertpapiervermittler  (§ 94 Z 77) berechtigt.

Tätigkeiten als gebundener Vermittler gemäß § 1 Z 44 WAG 2018 dürfen in diesem Fall nicht ausgeübt werden.
(4) Bei der Anmeldung des Gewerbes der Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 Z 75) ist, sofern die Tätigkeit des Wertpapiervermittlers

ausgeübt wird, zusätzlich zu den Belegen gemäß § 339 Abs. 3 der Nachweis des Bestehens eines Vertretungsverhältnisses anzuschließen. Mit der
Ausübung der Tätigkeit der Wertpapiervermittlung darf der Anmelder erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das GISA beginnen.

(5)  Der  Gewerbetreibende  hat  der  Gewerbebehörde  unverzüglich  die  Endigung  des  letzten  Vertretungsverhältnisses  mitzuteilen.  Nach
Bekanntwerden des Wegfalls des letzten Vertretungsverhältnisses hat die Behörde unverzüglich ein Entziehungsverfahren betreffend die Tätigkeit
als  Wertpapiervermittler  einzuleiten  und,  wenn  ein  Vertretungsverhältnis  nicht  unverzüglich  nachgewiesen  wird,  die  Berechtigung  als
Wertpapiervermittler längstens binnen zweier Monate zu entziehen. § 361 Abs. 2 erster Satz ist in diesem Fall nicht anzuwenden. Beschwerden
gegen Entziehungsbescheide kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Die Einleitung des Entziehungsverfahrens ist im GISA zu vermerken.

(6)  Gewerbliche  Vermögensberater  haben  den  Anforderungen  ständiger  beruflicher  Schulung  und  Weiterbildung  zu  genügen,  um  ein
angemessenes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, das den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben und dem entsprechenden Markt entspricht.
Hiefür haben diese Personen ab dem der Eintragung in das GISA nächstfolgenden Kalenderjahr mindestens 20 Stunden beruflicher Schulung oder
Weiterbildung pro Jahr zu absolvieren. Diese Verpflichtung ersetzt für Gewerbliche Vermögensberater die Verpflichtung nach § 137b Abs. 3. Der
Nachweis über die Teilnahme an der Schulung ist am Standort des Gewerbes zumindest fünf Jahre zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die
Behörde bereitzuhalten. Gewerbliche Vermögensberater dürfen nur Personal einsetzen, das den Anforderungen dieses Absatzes entspricht.

(6a) Als Schulungen im Sinne des Abs. 6 gelten einschlägige Lehrgänge. Die zuständige Fachorganisation der Wirtschaftskammer Österreich
hat einen Lehrplan für den Schulungsinhalt zu erarbeiten. Der Lehrplan hat für den Gewerbeinhaber vorzusehen, dass zumindest die Hälfte der
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Weiterbildungsverpflichtung  nur  bei  bestimmten unabhängigen  Bildungsinstitutionen  durchgeführt  werden  darf.  Der  Lehrplan  kann  sich  über
mehrere  Jahre  erstrecken.  Der  Lehrplan  bedarf  einer  Bestätigung  des  Bundesministers  für  Digitalisierung  und  Wirtschaftsstandort.  Der
Finanzmarktaufsicht  (FMA)  ist  vom Bundesminister  für  Digitalisierung und Wirtschaftsstandort  vor  Erteilung der  Bestätigung Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu geben. Der Lehrplan kann eine geringere Mindeststundenanzahl für Gewerbetreibende oder deren
Personal vorsehen, sofern Tätigkeitsbereiche aus dem Gewerbeumfang ausgenommen sind.

(7) Als Wertpapiervermittler tätige Gewerbliche Vermögensberater dürfen für nicht mehr als drei Unternehmen die in § 1 Z 45 WAG 2018
genannten Tätigkeiten erbringen. Der als Wertpapiervermittler tätige Gewerbliche Vermögensberater hat dem Vertragspartner (Wertpapierkunden)
bei jeder Geschäftsaufnahme den jeweiligen Geschäftsherrn eindeutig offen zu legen und auf die Eintragung im Register bei der FMA hinzuweisen.
Erfolgt durch den Wertpapiervermittler keine eindeutige Offenlegung des vertragsgegenständlichen Geschäftsherrn, so haften alle gemäß § 37
Abs. 7 WAG 2018 eingetragenen Geschäftsherren solidarisch.

(8) Gewerbliche Vermögensberater sind zu den Tätigkeiten des § 1 Z 44 WAG 2018 als gebundener Vermittler berechtigt. Tätigkeiten als
Wertpapiervermittler gemäß § 1 Z 45 WAG 2018 dürfen in diesem Fall nicht ausgeübt werden.

(9) Bei der Anmeldung des Gewerbes der Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 Z 75) ist, sofern die Tätigkeit des gebundenen Vermittlers
ausgeübt wird, zusätzlich zu den Belegen gemäß § 339 Abs. 3 der Nachweis des Bestehens des Vertretungsverhältnisses anzuschließen. Mit der
Ausübung der Tätigkeit des gebundenen Vermittlers darf der Anmelder erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das GISA beginnen.

(10)  Der  Gewerbetreibende  hat  der  Gewerbebehörde  unverzüglich die  Endigung des letzten Vertretungsverhältnisses  mitzuteilen.  Nach
Bekanntwerden des Wegfalls  des Vertretungsverhältnisses hat die Behörde unverzüglich ein Entziehungsverfahren betreffend die Tätigkeit als
gebundener Vermittler einzuleiten und, wenn ein Vertretungsverhältnis nicht unverzüglich nachgewiesen wird, die Berechtigung als gebundener
Vermittler längstens binnen zweier Monate zu entziehen. § 361 Abs. 2 erster Satz ist in diesem Fall nicht anzuwenden. Beschwerden gegen
Entziehungsbescheide kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Die Einleitung des Entziehungsverfahrens ist im GISA zu vermerken.

(11) Gewerbliche Vermögensberater müssen bei der Annahme und Übermittlung von Aufträgen im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß
§ 1 Abs. 1 Z 3 Kapitalmarktgesetz, KMG, BGBl. Nr. 625/1991, dem § 56 WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017 in der jeweils geltenden Fassung,
entsprechen.

(12)  Die  zur  Ausübung  des  Gewerbes  der  Vermögensberater  berechtigten  Gewerbetreibenden  haben  für  ihre  Berufstätigkeit  eine
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme von mindestens 1.111.675 Euro für jeden einzelnen Schadensfall und
von 1.667.513 Euro für alle Schadensfälle eines Jahres abzuschließen. Dies gilt nicht für Tätigkeiten, für die eine Haftungsabsicherung im Sinne
von Abs. 4 oder Abs. 9 oder § 137c besteht. Die genannten Mindestversicherungssummen erhöhen oder vermindern sich ab 15.1.2013 und danach
regelmäßig alle fünf Jahre prozentuell entsprechend den von Eurostat veröffentlichten Änderungen des Europäischen Verbraucherpreisindexes,
wobei sie auf den nächst höheren vollen Eurobetrag aufzurunden sind. Die Bestimmungen des § 117 Abs. 8 bis 10 sind sinngemäß anzuwenden.
Für  Tätigkeiten  der  Vermittlung  von  Hypothekarkrediten  gemäß  Abs.  1  Z  2  lit.  b  muss  aus  den  genannten  Deckungssummen  die
Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie gemäß Art. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1125/2014 zur Verfügung stehen.

Wertpapiervermittler
§ 136b. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Wertpapiervermittler bedarf es für die Ausübung der im § 1 Z 45 WAG 2018

genannten Tätigkeiten. Tätigkeiten als gebundener Vermittler gemäß § 1 Z 44 WAG 2018 dürfen nicht ausgeübt werden.
(2) Bei  der  Anmeldung des Gewerbes des Wertpapiervermittlers ist  zusätzlich zu den  Belegen gemäß § 339 Abs.  3  der Nachweis  des

Bestehens eines Vertretungsverhältnisses anzuschließen. Mit der Gewerbeausübung darf der Anmelder erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das
GISA beginnen.

(3)  Der  Gewerbetreibende  hat  der  Gewerbebehörde  unverzüglich  die  Endigung  des  letzten  Vertretungsverhältnisses  mitzuteilen.  Nach
Bekanntwerden des Wegfalls des letzten Vertretungsverhältnisses hat die Behörde unverzüglich ein Entziehungsverfahren einzuleiten und, wenn
ein Vertretungsverhältnis nicht unverzüglich nachgewiesen wird, die Gewerbeberechtigung längstens binnen zweier Monate zu entziehen. § 361
Abs. 2 erster Satz ist in diesem Fall nicht anzuwenden. Beschwerden gegen Entziehungsbescheide kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Die
Einleitung des Entziehungsverfahrens ist im GISA zu vermerken.

§ 136c. Wertpapiervermittler müssen sich ab der Eintragung in das GISA regelmäßig, spätestens jeweils innerhalb von drei Jahren, einer
Schulung unterziehen. Der Nachweis über die Teilnahme an der Schulung ist am Standort des Gewerbes zumindest fünf Jahre zur jederzeitigen
Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. Auch ein bloß einmaliger Verstoß gegen die Verpflichtung, sich einer Schulung zu unterziehen,
kann bewirken, dass der Gewerbetreibende die erforderliche Zuverlässigkeit gem. § 87 Abs. 1 Z 3 GewO 1994 nicht mehr besitzt. Als Schulungen
im genannten Sinn gelten mindestens vierzig Stunden an einschlägigen Lehrgängen bei einer unabhängigen Ausbildungsinstitution. Die zuständige
Fachorganisation der Wirtschaftskammer Österreich hat einen Lehrplan für  den Schulungsinhalt zu erarbeiten,  welcher einer Bestätigung des
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend bedarf. Der FMA ist vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend vor Erteilung der
Bestätigung Gelegenheit zur Stellungnahme in angemessener Frist zu geben.

§ 136d. Wertpapiervermittler dürfen für nicht mehr als drei Unternehmen die in § 1 Z 45 WAG 2018 genannten Tätigkeiten erbringen. Der
Wertpapiervermittler hat dem Vertragspartner (Wertpapierkunden) bei jeder Geschäftsaufnahme den jeweiligen Geschäftsherrn eindeutig offen zu
legen und auf die Eintragung im Register bei der FMA hinzuweisen. Erfolgt durch den Wertpapiervermittler keine eindeutige Offenlegung des
vertragsgegenständlichen Geschäftsherrn, so haften alle gemäß § 37 Abs. 7 WAG 2018 eingetragenen Geschäftsherren solidarisch.

Kreditvermittlung
§ 136e. (1) Kreditvermittlung ist die Vermittlung von Krediten im Sinne des § 136a Abs. 1 Z 2 lit. b sowie im Sinne des § 117 Abs. 2 Z 5.

Kein Kreditvermittler ist, wer lediglich Verbraucher direkt oder indirekt mit einem Kreditgeber oder Kreditvermittler in Kontakt bringt.
(2) Kreditvermittlung übt aus, wer

1.Kreditverträge vorstellt oder anbietet oder
2. bei  anderen als den unter Z 1 genannten Vorarbeiten oder  anderen vorvertraglichen administrativen Tätigkeiten zum Abschluss  von

Kreditverträgen behilflich ist oder
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3. für den Kreditgeber Kreditverträge abschließt oder
4. bei sonstigen Kreditierungen für den Kreditgeber handelt.

Bei der Anmeldung eines Gewerbes, das zur Ausübung von Tätigkeiten der Kreditvermittlung berechtigt, ist zusätzlich zu den Belegen gemäß
§ 339 Abs. 3 bekannt zu geben, ob der Gewerbetreibende die Tätigkeit als ungebundener oder gebundener Kreditvermittler (Abs. 3) ausübt. Mit
der  Ausübung  von  Tätigkeiten  der  Kreditvermittlung darf  der  Anmelder  der  in  Abs.  1  genannten  Gewerbe  erst  ab  der  Eintragung  in  das
Versicherungs- und Kreditvermittlerregister beginnen.

(3) Ein gebundener Kreditvermittler ist, wer im Namen und unter der unbeschränkten und vorbehaltlosen Verantwortung

1.nur eines Kreditgebers oder
2. nur einer Gruppe von Kreditgebern, die zum Zweck der Erstellung eines konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 2013/34/EU

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und
zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und
83/349/EWG des Rates, ABl. Nr. L 182 vom 29.06.2013 S. 19, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/102/EU, ABl. Nr. L 334 vom
21.11.2014 S. 86, zu konsolidieren sind, oder

3. nur einer Zahl von Kreditgebern oder Gruppen, die auf dem Markt keine Mehrheit darstellen, handelt.
Alle anderen Kreditvermittler sind ungebundene Kreditvermittler.

(4)  Ein  ungebundener  Kreditvermittler  darf  sich  im  Geschäftsverkehr  als  „unabhängiger  Kreditmakler“  bezeichnen,  wenn  er  keinerlei
Vergütung von einem oder mehreren Kreditgebern erhält oder die Zahl der vom ungebundenen Kreditvermittler einbezogenen Kreditgeber auf dem
Markt eine Mehrheit darstellt.

Tätigkeiten österreichischer Kreditvermittler in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder Vertragsstaat des EWR
§ 136f.  (1)  Jeder  in  Österreich  niedergelassene  Kreditvermittler,  der  erstmalig  in  einem oder  mehreren  Mitgliedstaaten  der  EU oder

Vertragsstaaten des EWR im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs oder im Rahmen der Errichtung eines Standortes tätig werden will, hat
dies der Behörde mitzuteilen.

(2) Innerhalb eines Monats nach der Mitteilung hat die Behörde den zuständigen Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten die Absicht des
Kreditvermittlers mitzuteilen. In ihrer Mitteilung hat die Behörde die zuständigen Behörden der betreffenden Aufnahmemitgliedstaaten über die
Kreditgeber,  an die der  Kreditvermittler  gebunden ist, und darüber,  ob die Kreditgeber  unbeschränkt  und vorbehaltlos  für  das  Handeln des
Kreditvermittlers haften, zu informieren. Hinsichtlich Form und Inhalt der Mitteilungen sind die von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
(EBA) gegebenen Leitlinien zu berücksichtigen.

(3) Die Behörde hat gleichzeitig mit der Mitteilung gemäß Abs. 2 den Kreditvermittler darüber zu verständigen, dass die Mitteilung erfolgt ist.
Zu diesem Zweck hat der Kreditvermittler der Behörde entsprechende Kontaktdaten bekannt zu geben. Der Kreditvermittler darf seine Tätigkeit
einen Monat nach dem Zeitpunkt aufnehmen, zu dem er von der Behörde von der Mitteilung verständigt worden ist.

Tätigkeiten von Kreditvermittlern aus einem anderen Mitgliedstaat der EU oder Vertragsstaat des EWR in Österreich
§ 136g. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat von anderen Mitgliedstaaten der EU oder Vertragsstaaten

des EWR erhaltene Mitteilungen über Kreditvermittler aus einem anderen Mitgliedstaat der EU oder Vertragsstaat des EWR unverzüglich in das
GISA (Versicherungs- und Kreditvermittlerregister) einzutragen. Bei der Eintragung sind Tätigkeiten auf Grund der Niederlassungsfreiheit und auf
Grund der Dienstleistungsfreiheit entsprechend zu kennzeichnen.

(2) Bevor der Kreditvermittler seine Tätigkeit aufnimmt oder innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung gemäß Abs. 1 hat der
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft dem Kreditvermittler erforderlichenfalls die Bedingungen mitzuteilen, die in Bereichen,
die nicht durch das Unionsrecht harmonisiert sind, für die Ausübung dieser Tätigkeiten gelten.

Versicherungsvermittlung
§ 137. (1) Versicherungsvermittlung sind

1. die Beratung, das Vorschlagen oder Durchführen anderer Vorbereitungsarbeiten zum Abschließen von Versicherungsverträgen,
2. das Abschließen von Versicherungsverträgen oder das Mitwirken bei deren Verwaltung und Erfüllung, insbesondere im Schadensfall,
3. das Bereitstellen von Informationen über einen oder mehrere Versicherungsverträge aufgrund von Kriterien, die ein Kunde über eine

Website oder andere  Medien wählt,  sowie die Erstellung einer  Rangliste von Versicherungsprodukten,  einschließlich  eines  Preis-  und
Produktvergleichs, oder ein Rabatt auf den Preis eines Versicherungsvertrags, wenn der Kunde einen Versicherungsvertrag direkt oder
indirekt über eine Website oder ein anderes Medium abschließen kann, oder

4. die in Z 1 bis 3 genannten Tätigkeiten in Bezug auf Rückversicherungsverträge.

(2)  Versicherungsvermittler  ist  jede  natürliche  oder  juristische  Person  oder  eingetragene  Personengesellschaft,  die  die  Tätigkeit  der
Versicherungsvermittlung  gegen  Vergütung  aufnimmt  oder  ausübt.  Die  Tätigkeit  der  Versicherungsvermittlung  im  Umfang  einer
Gewerbeberechtigung  nach  § 94  Z 75  oder  Z  76,  als  Nebengewerbe  oder  als  Nebentätigkeit  (Abs.  3)  darf entsprechend der  tatsächlichen
Beziehung zu Versicherungsunternehmen entweder  in der  Form „Versicherungsagent“  oder  in der  Form „Versicherungsmakler  und Berater  in
Versicherungsangelegenheiten“ ausgeübt werden.

(2a) Eine bei Neuanmeldung bestehende oder neu angemeldete weitere Gewerbeberechtigung der jeweils anderen in Abs. 2 zweiter Satz
genannten Form wird zu einer ruhenden Berechtigung. § 93 Abs. 2 ist sinngemäß mit der zusätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass die Anzeige der
Wiederaufnahme der Gewerbeausübung eines gemäß dem ersten Satz ruhenden Gewerbes nur unter der Voraussetzung zulässig und wirksam ist,
dass betreffend die jeweils andere in Abs. 2 zweiter Satz genannte Form der Gewerbeberechtigung zum Zeitpunkt der Wiederaufnahmeanzeige
entweder das Ruhen der Gewerbeausübung angezeigt worden oder die Endigung der Gewerbeberechtigung eingetreten ist.

(3) „Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit“ ist jede natürliche oder juristische Person, die kein Kreditinstitut und keine Wertpapierfirma im
Sinne des Art. 4 Abs. 1 Z 1 und Z 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 208 vom 02.08.2013
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S. 68, und zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen
Parlaments  und  des  Rates  im  Hinblick  auf  die  Verschuldungsquote,  ABl.  Nr.  L  11  vom  17.01.2015  S.  37,  ist  und  die  die
Versicherungsvermittlungstätigkeit als Nebentätigkeit gegen Vergütung aufnimmt oder ausübt, wenn sämtliche nachstehenden Bedingungen erfüllt
sind:

1.Der Gewerbetreibende betreibt die Versicherungsvermittlung nicht hauptberuflich bzw. als Hauptgeschäftszweck;
2. der  Gewerbetreibende  vertreibt  lediglich  bestimmte  Versicherungsprodukte,  die  eine  Ergänzung  zur  Lieferung  einer  Ware  bzw.  zur

Erbringung einer Dienstleistung darstellen und
3. die betreffenden  Versicherungsprodukte decken keine Lebensversicherungs-  oder  Haftpflichtrisiken  ab,  es  sei denn, diese Abdeckung

ergänzt die Ware oder die Dienstleistung, die der Vermittler hauptberuflich bzw. als Hauptgeschäftszweck anbietet.
Soweit  in  diesem  Bundesgesetz  nicht  anderes  bestimmt  ist,  gelten  die  Bestimmungen  über  Versicherungsvermittlung  auch  für
Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit.

(4) Sonstige Ausübende selbstständiger, nicht gewerblicher Berufe dürfen ohne eine entsprechende Gewerbeberechtigung zu begründen,
Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung nicht vornehmen.

(5) Weiters gelten für die Versicherungsvermittlung die folgenden Begriffsbestimmungen:

1. „Vergütung“ ist alle Arten von Provisionen, Gebühren, Entgelten oder sonstigen Zahlungen, einschließlich wirtschaftlicher Vorteile jeglicher
Art, oder finanzielle oder nichtfinanzielle Vorteile oder Anreize, die in Bezug auf Versicherungsvertriebstätigkeiten angeboten oder gewährt
werden;

2. „Herkunftsmitgliedstaat“ ist
a)wenn der Vermittler eine natürliche Person ist: der Mitgliedstaat, in dem diese Person ihren Wohnsitz hat;
b)wenn der Vermittler eine juristische Person ist: der Mitgliedstaat, in dem diese Person ihren satzungsmäßigen Sitz hat, oder, wenn sie

gemäß dem für sie geltenden nationalen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, der Mitgliedstaat, in dem ihr Hauptverwaltungssitz
liegt;

3. „Aufnahmemitgliedstaat“ ist der Mitgliedstaat, in dem ein Versicherungs- oder Rückversicherungsvermittler eine ständige Präsenz oder
Niederlassung hat oder Dienstleistungen erbringt und der nicht sein Herkunftsmitgliedstaat ist;

4. „Zweigniederlassung“ ist eine Agentur oder Zweigniederlassung eines Vermittlers, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt, bei dem
es sich nicht um den Herkunftsmitgliedstaat handelt;

5. „enge Verbindungen“  sind enge Verbindungen im Sinne von Art. 13 Z 17 der  Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und
Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), ABl. Nr. L 351 vom 17.12.2009 S. 1;

6. „Beratung“  ist  die  Abgabe  einer  persönlichen  Empfehlung  an  einen  Kunden,  entweder  auf  dessen  Wunsch  oder  auf  Initiative  des
Versicherungsvermittlers oder Versicherungsvermittlers in Nebentätigkeit hinsichtlich eines oder mehrerer Versicherungsverträge;

7. „Großrisiken“ sind Großrisiken im Sinne von Art. 13 Z 27 der Richtlinie 2009/138/EG;
8. „Versicherungsanlageprodukt“ ist ein Versicherungsprodukt, das einen Fälligkeitswert oder einen Rückkaufwert bietet, der vollständig oder

teilweise direkt oder indirekt Marktschwankungen ausgesetzt ist, mit Ausnahme von
a) in  Anhang  I  der  Richtlinie  2009/138/EG  genannten  Nichtlebensversicherungsprodukten  (Versicherungszweige  der

Nichtlebensversicherung);
b) Lebensversicherungsverträgen, deren vertragliche Leistungen nur im Todesfall oder bei Arbeitsunfähigkeit infolge von Körperverletzung,

Krankheit oder Gebrechen zahlbar sind;
c)Altersvorsorgeprodukten, die in einem Bundesgesetz als Produkte anerkannt sind, deren Zweck in erster Linie darin besteht, dem

Anleger im Ruhestand ein Einkommen zu gewähren, und die dem Anleger einen Anspruch auf bestimmte Leistungen einräumen;
d) amtlich anerkannten  betrieblichen  Altersversorgungssystemen,  die in den  Anwendungsbereich der Richtlinie  2003/41/EG über  die

Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, ABl. Nr. L 235 vom 23.09.2003 S. 10 oder
der Richtlinie 2009/138/EG fallen;

e) individuellen Altersvorsorgeprodukten, für die nach nationalem Recht ein finanzieller Beitrag des Arbeitgebers vorgeschrieben ist und
die bzw. deren Anbieter weder der Arbeitgeber noch der Beschäftigte selbst wählen kann;

9. „dauerhafter Datenträger“ ist jedes Medium, das
a) es einem Kunden ermöglicht, persönlich an diesen Kunden gerichtete Informationen so zu speichern, dass diese während eines für den

Informationszweck angemessenen Zeitraums abgerufen werden können, und
b)die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Daten ermöglicht.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 und der §§ 137a bis 138 und die sonstigen Bestimmungen über Versicherungsvermittlung finden
weiters keine Anwendung, wenn

1. beiläufig Auskünfte erteilt werden, die im Zusammenhang mit einer anderen beruflichen Tätigkeit stehen, die nicht zum Ziel hat, den
Kunden beim Abschluss oder der Handhabung eines Versicherungsvertrages zu unterstützen,

2. die  berufsmäßige  Verwaltung  der  Schadensfälle  eines  Versicherungsunternehmens  oder  die  Schadensregulierung  und
Sachverständigenarbeit im Zusammenhang mit Schadensfällen erfolgt.

Ausnahmen vom Anwendungsbereich
§ 137a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind die Bestimmungen über Versicherungsvermittlung auf Personen,

die Vermittlungsdienste für Versicherungsverträge in Nebentätigkeit anbieten, nicht anzuwenden, wenn sämtliche nachstehenden Bedingungen
erfüllt sind:

1.Die Versicherung stellt eine ergänzende Leistung zur Lieferung einer Ware bzw. zur Erbringung einer Dienstleistung durch einen beliebigen
Anbieter dar, und mit der Versicherung wird Folgendes abgedeckt:
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a)Das Risiko eines Defekts, eines Verlusts oder einer Beschädigung der Ware oder der Nichtinanspruchnahme der Dienstleistung, die von
dem betreffenden Anbieter geliefert bzw. erbracht werden, oder

b)Beschädigung oder Verlust von Gepäck und andere Risiken im Zusammenhang mit einer bei dem betreffenden Anbieter gebuchten
Reise.

2.Die Prämie für das Versicherungsprodukt übersteigt bei zeitanteiliger Berechnung auf Jahresbasis nicht 600 Euro.
3.Die Prämie pro Person übersteigt abweichend von Z 2 nicht 200 Euro, wenn die Versicherung eine ergänzende Leistung zu einer der in Z 1

genannten Dienstleistungen darstellt und die Dauer dieser Dienstleistung nicht mehr als drei Monate beträgt.

(2) Die Bestimmungen über Versicherungsvermittlung sind weiters nicht anzuwenden auf

1. die beiläufige Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit einer anderen beruflichen Tätigkeit, sofern
a) der Anbieter keine weiteren Schritte unternimmt, um den Kunden beim Abschluss oder der Durchführung eines Versicherungsvertrags

zu unterstützen, oder
b) die Tätigkeit nicht darauf abzielt, den Kunden beim Abschluss oder der Durchführung eines Rückversicherungsvertrags zu unterstützen;

2. die berufsmäßige Verwaltung der Ansprüche eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, die Schadensregulierung und die
Sachverständigenbegutachtung von Schäden;

3. die  reine  Weitergabe  von  Daten  und  Informationen  über  potenzielle  Versicherungsnehmer  an  Versicherungsvermittler,
Rückversicherungsvermittler, Versicherungsunternehmen und Rückversicherungsunternehmen, wenn der Anbieter keine weiteren Schritte
unternimmt, eine Unterstützung beim Abschluss eines Versicherungs- oder Rückversicherungsvertrags zu leisten;

4. die  reine  Weitergabe  von  Informationen  über  Versicherungs-  oder  Rückversicherungsprodukte,  einen  Versicherungsvermittler,  einen
Rückversicherungsvermittler  oder  ein  Versicherungsunternehmen  oder  ein  Rückversicherungsunternehmen  an  potenzielle
Versicherungsnehmer, wenn der Anbieter keine weiteren Schritte unternimmt, eine Unterstützung beim Abschluss eines Versicherungs-
oder Rückversicherungsvertrags zu leisten.

Berufliche und organisatorische Anforderungen
Guter Leumund und Befähigung

§  137b.  (1)  Der  Einzelunternehmer  hat  die  dazu  erforderliche  fachliche  Eignung  gemäß  den  in  der  Anlage  9  dargelegten
Mindestanforderungen  zu  erfüllen.  Bei  Gesellschaften  (§  9  Abs.  1)  dürfen  im Leitungsorgan  eines  Unternehmens als  Personen,  die  für  die
Versicherungsvermittlung  maßgeblich  verantwortlich  sind,  nur  solche  Personen  eingesetzt  werden,  die  den  Anforderungen  dieses  Absatzes
entsprechen.  Dies  gilt  auch  für  alle  direkt  bei  der  Versicherungsvermittlung  mitwirkenden  Beschäftigten.  Dies  kann  entweder  durch  den
Befähigungsnachweis  für  die Gewerbe  Versicherungsvermittlung  oder  Gewerbliche Vermögensberatung oder  gemäß §  19  durch  einschlägige
Ausbildungsgänge oder durch adäquate Verwendungszeiten erfüllt werden.

(2) Bezüglich der direkt bei der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Beschäftigten genügt der Nachweis über interne Einschulungen im
Hinblick auf die vertriebenen Produkte oder vergleichbare Ausbildungen.

(3) Personen gemäß Abs. 1 und Abs. 2 haben den Anforderungen ständiger beruflicher Schulung und Weiterbildung gemäß der Anlage 9 zu
genügen, um ein angemessenes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, das den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben und dem jeweiligen Markt
entspricht. Hiefür haben diese Personen ab dem der Eintragung in das GISA nächstfolgenden Kalenderjahr mindestens 15 Stunden, im Fall der
Versicherungsvermittlung in  Nebentätigkeit  mindestens  fünf  Stunden,  beruflicher  Schulung  oder  Weiterbildung pro  Jahr  zu  absolvieren.  Der
Nachweis über die Teilnahme an der Schulung ist am Standort des Gewerbes zumindest fünf Jahre zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die
Behörde bereitzuhalten.

(3a)  Als  Schulungen  im  genannten  Sinn  gelten  einschlägige  Lehrgänge.  Die  zuständigen  Fachorganisationen  der  Wirtschaftskammer
Österreich  haben  Lehrpläne  für  den  Schulungsinhalt  zu  erarbeiten.  Der  Lehrplan  hat  für  Personen  gemäß  Abs.  1  erster  und  zweiter  Satz
vorzusehen,  dass  zumindest  die  Hälfte der  Weiterbildungsverpflichtung nur  bei  bestimmten unabhängigen  Bildungsinstitutionen  durchgeführt
werden darf. Der Lehrplan bedarf einer Bestätigung des Bundesministers für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

(4) Nähere Vorschriften über die fachliche Eignung bei nebengewerblicher Tätigkeit, bei Nebentätigkeit, bei eingeschränkter Tätigkeit und in
den in Abs. 2 und 3 genannten Fällen können in einer Verordnung gemäß § 18 getroffen werden. Der Inhalt der nachzuweisenden Befähigung hat
dabei aus allgemeinem versicherungsspezifischem Grundwissen entsprechend der beabsichtigten Ausübungsform und spartenspezifischem Wissen
im  Hinblick  auf  die  zulässigen  Versicherungszweige  entsprechend  dem  jeweiligen  Nebengewerbe,  der  jeweiligen  Nebentätigkeit  oder  der
Gewerbeeinschränkung zu bestehen.

(5) Die dem Leitungsorgan eines Unternehmens angehörenden Personen sowie alle direkt bei der Versicherungsvermittlung mitwirkenden
Beschäftigten dürfen nicht nach § 13 Abs. 1 bis 4 von der Ausübung eines Gewerbes ausgeschlossen sein.

(6) Die Behörde überprüft regelmäßig das Vorliegen der Anforderungen nach Abs. 1 bis 5. Die zur Versicherungsvermittlung Berechtigten sind
verpflichtet, die nötigen Aufzeichnungen zu führen und evident zu halten und die Überprüfung bei Bedarf zu ermöglichen.

(7) In einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des EWR eingetragene Versicherungsvermittler dürfen die Tätigkeit der
Versicherungsvermittlung im Rahmen der Niederlassungsfreiheit oder im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs auch in Österreich ausüben.
Dies  erfordert  eine  Verständigung  durch  die  zuständigen  Behörden  des  Herkunftsmitgliedstaates.  Sodann  erfolgt  die  Eintragung  im  GISA
(Versicherungs- und Kreditvermittlerregister). Ein Verfahren gemäß dem VI. Hauptstück entfällt, soweit nicht § 373a Abs. 1 Schlussteil hinsichtlich
der Untersagung und § 373i2 sinngemäß anzuwenden sind.

Haftpflichtabsicherung, Verfahrensbestimmungen
§ 137c. (1) Zur Erlangung einer Berechtigung zur Tätigkeit der Versicherungsvermittlung ist eine für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft

geltende Berufshaftpflichtversicherung oder eine andere, die Haftpflicht bei Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten abdeckende wirtschaftlich und
rechtlich dazu mindestens gleichwertige umfassende Deckungsgarantie in Höhe von mindestens 1 250 000 Euro für jeden einzelnen Schadensfall
und von 1 850 000 Euro für alle Schadensfälle eines Jahres nachzuweisen. Die genannten Mindestversicherungssummen erhöhen oder vermindern
sich entsprechend den technischen Regulierungsstandards gemäß Art. 10 Abs.  7 der Richtlinie (EU) 2016/97 über Versicherungsvertrieb (im
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Folgenden: „Versicherungsvertriebsrichtlinie“), ABl. Nr. L 26 vom 02.02.2016 S. 19, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 222 vom 17.08.2016
S.  114,  und  der  Richtlinie  (EU)  2018/411  zur  Änderung  der  Richtlinie  (EU)  2016/97  im  Hinblick  auf  den  Geltungsbeginn  der
Umsetzungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten, ABl. L 76 vom 19.03.2018 S. 28. Die Berufshaftpflichtversicherung muss bei einem Unternehmen
erfolgen,  das  zum Geschäftsbetrieb in  Österreich  befugt  ist.  Auf  den  Versicherungsvertrag  muss österreichisches Recht  anwendbar  und der
Gerichtsstand Österreich sein. Für Versicherungsvermittler, die eine Berechtigung gemäß § 94 Z 76 besitzen, ist eine zeitliche Begrenzung der
Nachdeckung  des  Versicherers  für  die  Berufshaftpflichtversicherung  unzulässig.  Das  Weiterbestehen  der  Abdeckung  der
Mindestversicherungssummen auch für den Zeitraum der Nachdeckung ist der Behörde nachzuweisen.

(2) Anstelle der Berufshaftpflichtversicherung oder Deckungsgarantie nach Abs. 1 gilt für Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung, wenn die
Versicherungsvermittlung  nur  für  ein  oder  –  wenn  die  Versicherungsprodukte  nicht  zueinander  in  Konkurrenz  stehen  –  mehrere
Versicherungsunternehmen  ausgeübt  wird,  auch  eine  wirtschaftlich  und  rechtlich  dazu  mindestens  gleichwertige  von  einem
Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen, in dessen Namen der Versicherungsvermittler handelt oder zu handeln befugt
ist, abgegebene uneingeschränkte Haftungserklärung. Mehrere Unternehmen, die eine Haftungserklärung abgegeben haben, haften dort, wo es
keine direkte Zurechenbarkeit gibt, solidarisch.

(3) Bei der Anmeldung des Gewerbes der Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 Z 75), soferne die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung
nicht  durch  den  Gewerbeumfang  ausgeschlossen  ist,  und  des  Gewerbes  der  Versicherungsvermittlung  (§  94  Z  76)  ist  zusätzlich  zu  den
Erfordernissen gemäß § 339 Abs. 3 der Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung oder einer sonstigen Haftungsabsicherung gemäß Abs. 1 oder 2
und soweit Kundengelder entgegengenommen werden sollen, der Nachweis getrennter Kundenkonten im Sinne des § 138 Abs. 2 zu erbringen.
Sind Versicherungsagententätigkeiten beabsichtigt, so ist auch jedes einzelne Agenturverhältnis einschließlich Versicherungszweig(en) anzugeben.
Mit der Gewerbeausübung darf der Anmelder erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das GISA (Versicherungs- und Kreditvermittlerregister)
beginnen.

(4) Bei Leistungsfreiheit des Versicherers gegenüber dem Versicherungsnehmer aus der Berufshaftpflichtversicherung gelten betreffend die
Meldung des Versicherers an die für den Versicherungs- örtlich zuständige Behörde und betreffend die Haftung des Versicherers in Ansehung eines
Dritten die Bestimmungen des § 92 GewO 1994 und die Bestimmungen der §§ 158b bis 158i des VersVG, BGBl. Nr. 2/1959, in der geltenden
Fassung. Der § 92 GewO 1994 und die §§ 158b bis 158i des VersVG sind auch für Fälle einer sonstigen Haftungsabsicherung gemäß Abs. 1 oder 2
anzuwenden.  §  158c  Abs.  2  VersVG  gilt  mit  der  Maßgabe,  dass  der  Umstand,  der  das  Nichtbestehen  oder  die  Beendigung  des
Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, gegenüber dem Dritten erst nach Ablauf von zwei Monaten wirksam wird, nachdem der Versicherer
diesen Umstand der Behörde angezeigt hat.

(5) Bei  Wegfall  einer  Berufshaftpflichtversicherung oder  einer  sonstigen  Haftungsabsicherung im Sinne von Abs.  1 oder Abs. 2  hat  die
Behörde  unverzüglich  ein  Gewerbeentziehungsverfahren  einzuleiten  und,  wenn  eine  neuerliche  Berufshaftpflichtversicherung  oder
Haftungsabsicherung nicht unverzüglich nachgewiesen wird, die Gewerbeberechtigung längstens binnen zwei Monaten zu entziehen. § 361 Abs. 2
ist  in diesem Fall  nicht anzuwenden.  Beschwerden  gegen Entziehungsbescheide kommt keine aufschiebende Wirkung zu.  Die Einleitung des
Gewerbeentziehungsverfahrens ist im GISA (Versicherungs- und Kreditvermittlerregister) zu vermerken. Wenn eine Tätigkeit in einem anderen
Vertragsstaat  des  EWR im GISA (Versicherungs-  und Kreditvermittlerregister)  vermerkt ist  (§§  365a Abs.  1  Z  13  und 365b Abs.  1  Z 10),
unterrichtet die Behörde die zuständigen Behörden des anderen Vertragsstaates des EWR von der Streichung.

(6) Bei Versicherungsvermittlern ist ein laufendes Entziehungsverfahren im GISA anzumerken.

Dienstleistungs– und Niederlassungsfreiheit
Ausübung der Dienstleistungsfreiheit

§ 137d. (1) Jeder in Österreich eingetragene Versicherungsvermittler, der die tatsächliche Absicht hat, erstmalig in einem oder mehreren
anderen  Mitgliedstaaten  im  Rahmen  der  Dienstleistungsfreiheit  tätig  zu  werden,  hat  dies  der  Behörde  unter  Angabe  der  Mitgliedstaaten
mitzuteilen. Die Behörde hat die Eintragung der Daten im GISA vorzunehmen.

(2) Innerhalb eines Monats nach der Mitteilung gemäß Abs. 1 hat die Behörde den zuständigen Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten die
Absicht des Versicherungsvermittlers sowie

1.Name, Standort und GISA-Zahl des Vermittlers,
2.Mitgliedstaat(en), in dem bzw. denen der Vermittler seine Tätigkeit auszuüben beabsichtigt,
3.Vermittlerkategorie und gegebenenfalls Name des vertretenen Versicherungs- bzw. Rückversicherungsunternehmens, und
4. die Versicherungszweige im Sinne der Anlage zu § 7 Abs. 4 VAG

bekannt zu geben. Der Versicherungsvermittler darf nach Ablauf von einem Monat nach der Mitteilung seine Tätigkeit aufnehmen. Die Behörde hat
den  Versicherungsvermittler  hinsichtlich  der  einschlägigen  nationalen  Rechtsvorschriften  zum  Schutz  des  Allgemeininteresses,  die  im
Aufnahmemitgliedstaat hinsichtlich der Versicherungsvermittlung anwendbar sind, auf die EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions
Authority,  Verordnung  (EU)  1094/2010  zur  Errichtung  einer  Europäischen  Aufsichtsbehörde  (Europäische  Aufsichtsbehörde  für  das
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses
2009/79/EG der Kommission, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 48) Webseite bzw. auf die zuständige Kontaktstelle hinzuweisen und hat ihn zu
unterrichten, dass der Gewerbetreibende diese Vorschriften einhalten muss, um seine Geschäftstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat aufzunehmen.

(3) Im Fall einer Änderung der gemäß Abs. 2 übermittelten Angaben hat der Versicherungsvermittler diese Änderung der Behörde mindestens
einen  Monat  vor  deren  Eintritt  mitzuteilen.  Die  Behörde  hat  den  zuständigen  Behörden  der  Aufnahmemitgliedstaaten  diese  Änderungen
unverzüglich, spätestens aber einen Monat nach dem Datum des Eingangs der Information bei der Behörde bekannt zu geben.

(4)  Der  Bundesminister  für  Digitalisierung und Wirtschaftsstandort  hat  die einschlägigen  nationalen Rechtsvorschriften  zum Schutz des
Allgemeininteresses,  denen  die  Ausübung  des  Versicherungs-  und  Rückversicherungsvertriebs  in  Österreich  unterliegt,  einschließlich  der
Information,  inwieweit  Österreich  strengere  Vorschriften  gemäß  Art.  29  Abs.  3  der  Richtlinie  (EU)  2016/97  erlassen  hat,  im  Internet  zu
veröffentlichen. Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort fungiert hinsichtlich der Bereitstellung der Informationen über die
zuvor genannten Rechtsvorschriften als Kontaktstelle und koordiniert bei Bedarf die Bereitstellung von Informationen.

(5)  Der  Bundesminister  für  Digitalisierung  und  Wirtschaftsstandort  benennt  der  Europäischen  Kommission  alle  Behörden,  zu  deren
Wirkungsbereich die Anmeldung, Ausübung und Beendigung des Gewerbes der Versicherungsvermittlung sowie die Überwachung der Einhaltung
der gewerberechtlichen Bestimmungen und der Sanktionierung von allfälligen Verletzungen gehören.
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Ausübung der Niederlassungsfreiheit
§ 137e. (1) Jeder in Österreich eingetragene Versicherungsvermittler, der die tatsächliche Absicht hat, erstmalig in einem oder mehreren

anderen  Mitgliedstaaten  im Rahmen der  Niederlassungsfreiheit  tätig  zu  werden,  hat  dies  der  Behörde seines  Standortes  unter  Angabe  der
erforderlichen Daten nach Abs. 2 mitzuteilen.

(2) Innerhalb eines Monats nach der Mitteilung gemäß Abs. 1 hat die Behörde, sofern nicht ein Entziehungsverfahren anhängig ist (§ 137c
Abs. 6), den zuständigen Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten die Absicht des Versicherungsvermittlers sowie

1.Name, Standort und GISA-Zahl des Vermittlers;
2.Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Vermittler eine Zweigniederlassung oder eine ständige Präsenz einzurichten beabsichtigt,
3.Vermittlerkategorie und gegebenenfalls Name des vertretenen Versicherungs- bzw. Rückversicherungsunternehmens,
4. die Versicherungszweige im Sinne der Anlage zu § 7 Abs. 4 VAG,
5.Anschrift, unter der im Aufnahmemitgliedstaat Unterlagen angefordert werden können, und
6.Name der für die Leitung der Zweigniederlassung oder ständigen Präsenz verantwortlichen Person

bekannt zu geben. Dieser darf nach Ablauf von einem Monat nach der Mitteilung seine Tätigkeit aufnehmen. Die Behörde hat den Vermittler
hinsichtlich der Rechtsvorschriften zum Schutz des Allgemeininteresses, die im Aufnahmemitgliedstaat anwendbar sind, auf die EIOPA Webseite
beziehungsweise  auf  die  zuständige  Kontaktstelle  hinzuweisen  und  hat  ihn  zu  unterrichten,  dass  der  Gewerbetreibende  diese  Vorschriften
einhalten muss, um seine Geschäftstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat aufzunehmen.

(3) Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 nicht vor, hat die Behörde dies innerhalb eines Monats mit Bescheid festzustellen.
(4) Im Fall einer Änderung der gemäß Abs. 2 übermittelten Angaben hat der Versicherungsvermittler der Behörde diese Änderung mindestens

einen  Monat  vor  deren  Eintritt  mitzuteilen.  Die  Behörde  hat  den  zuständigen  Behörden  der  Aufnahmemitgliedstaaten  diese  Änderungen
unverzüglich, spätestens aber einen Monat nach dem Datum des Eingangs der Information bei der Behörde bekannt zu geben.

Sonstige Bestimmungen
§ 138. (1) Ein Honorar lediglich für eine Beratung darf nur verlangt werden, wenn dies vorweg im Einzelnen vereinbart worden ist. Kommt es

in derselben Sache zum Abschluss eines Versicherungsvertrages, so entfällt der Honoraranspruch in der Höhe der Provision. Zur Berechnung im
Streitfall ist im Zweifel eine ortsübliche Provision heranzuziehen.

(2) Vom Versicherungskunden für den Versicherer oder vom Versicherer für den Versicherungskunden bestimmte Geldbeträge sind stets über
streng  getrennte,  bei  einem  Kreditinstitut  geführte  Kundenkonten  (offene  Treuhandkonten,  Anderkonten)  weiterzuleiten.  Vom
Versicherungsvermittler entgegengenommene Barbeträge sind unverzüglich auf diese Kundenkonten einzuzahlen.

(3) Versicherungsvermittler sind auch zur Vermittlung von Bausparverträgen und von Leasingverträgen über bewegliche Sachen berechtigt.
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 99/2011)

(5) Für die Endigung eines Nebengewerbes oder einer Nebentätigkeit der Versicherungsvermittlung (§ 137 Abs. 2) gelten unbeschadet des
§ 137c iVm § 87 die §§ 85 und 86 sinngemäß. Darüberhinaus endet das Recht mit Enden der Haupttätigkeit. Dies ist der Behörde anzuzeigen.

(6) Jede Änderung der im GISA (Versicherungs- und Kreditvermittlerregister) geführten Daten ist der Behörde unverzüglich anzuzeigen.
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